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b) für Vorsteher und Lehrer. Es zeigte sich, dass
sie einem grossen Bedürfnis entsprechen.

Die Behandlung der Traktanden bewies, wie
sehr sich Präsident und Vorstand für die Belange
der Vereinigung und damit jedes einzelnen
Mitgliedes einsetzen und wie dankbar von Seiten der
Mitglieder diese grosse Arbeit anerkannt wird.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen erwartete
ein besonderes «Dessert», wie Präsident Bürgi
verheissen hatte, die Versammlungsteilnehmer,
indem Verwalter Bächler, Uetikon, in prächtigen,
teils farbigen Lichtbildern die Hollandreise wieder
aufleben Hess. Herzlich sei ihm dafür gedankt
sowie auch Herrn und Frau Bürki für die im
Bürgerlichen Waisenhaus gewährte Gastfreundschaft.

rw.

Haftung aus Hausgewalt.
(Aus dem Bundesgericht.)

Im Sommer 1944 brannten auf einer Alp in
Graubünden eines Nacht ein Stall und eine Sennhütte

ab. Der Verdacht lenkte sich sogleich auf die
22jährige geisteskranke Tochter eines Ehepaars,
das während der Ferien in einer Pension wohnte.
Es ergab sich, dass sie die Nacht in jenem Stall
zugebracht hatte, doch wurde wegen ihrer
Unzurechnungsfähigkeit die Strafuntersuchung eingestellt.

Der Eigentümer des Stalles belangte den
Vater der Kranken auf Schadenersatz, gestützt
auf Art. 333 des Zivilgesetzes:

Verursacht ein geistesschwacher oder
geisteskranker Hausgenosse einen Schaden, so
ist das Familenhaupt dafür haftbar, insofern
es nicht darzutun vermag, dass es das übliche
und durch die Umstände gebotene Mass von
Sorgfalt in der Beaufsichtigung beobachtet hat.

Das Familienhaupt ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass aus dem Zustande eines geistes-
weder für diesen selbst noch für andere
Gekranken oder geistesschwachen Hausgenossen
fahr oder Schaden erwächst.

Nötigenfalls soll es bei der zuständigen
Behörde zwecks Anordnung der erforderlichen
Vorkehrungen Anzeige machen.
Die Schadenersatzklage wurde vom Bezirksgericht

Zürich gutgeheissen. Das Zürcher
Obergericht wies die Klage ab mit der Begründung,
nach dem bisherigen Verhalten der Kranken habe
ihr Vater nur mit Handlungen harmloser Art zu
rechnen brauchen und deshalb die Gefahr einer
Brandstiftung nicht voraussehen können. Auf die
Berufung des Klägers hatte das Bundesgericht (II.
Zivilabteilung) in letzter Instanz zu entscheiden.

Die Haftung des Familienhauptes tritt nach
Art. 333 Abs. 1 nur dann ein, wenn es «das
übliche und durch die Umstände gebotene Mass von
Sorgfalt» in der Beaufsichtigung nicht angewandt
hat; Absatz 2 fügt hinzu, dass aus dem Zustande
Geisteskranker weder Gefahr noch Schaden
erwachsen darf,

Die Kranke war seit 1934 in der AnstaU Burg-
hölzli wegen unheilbarer Schizophrenie interniert,
wobei sie zeitweise von der Familie in
Hauspflege genommen worden war. Die Krankheit
führte manchmal zu Erregungszuständen, in
denen sie Kinder belästigte, Gegenstände vom vierten

Stock der elterlichen Wohnung zum Fenster
hinauswarf oder nächtlich herumstreifte. Sie war
nie als geheilt entlassen worden. Die
Anstaltsdirektion hatte 1942 Bedenken gegen die
Hauspflege geäussert und die Patientin dem Beklagten
«auf eigene Verantwortung» für die Ferien
überlassen mit dem Hinweis: «Die Bedenken, die
ärztlicherseits anzubringen sind, sind Ihnen ja
bekannt». Bei diesem Tatbestand kann nicht
angenommen werden, der Beklagte habe das gebotene
Mass von Sorgfalt angewandt, und wenn das
obergerichtliche Urteil bemerkt, es sei nicht einzusehen,

wie die Aufsicht hätte gestaltet werden können,

so ergibt sich daraus der Schluss, dass die
Kranke die Anstalt nie hätte verlassen sollen.

Die Rechtsprechung behandelt die Haftung des

Familienhauptes als Haftung aus Verschulden und
lässt ihm damit den Entlastungsbeweis offen, dass
der Schaden nicht voraussehbar war. In dieser
Hinsicht kann der Auffassung des Obergerichtes
nicht zugestimmt werden, dass die Kranke bisher
harmlos gewesen sei, denn das Werfen von
Gegenständen aus dem vierten Stock hätte sehr wohl
Passanten auf der Strasse gefährden können. Bei
einer Kranken, die derart hemmungslos von den
Impulsen des Augenblicks beherrscht wird und die
möglichen Folgen ihrer Handlungsweise nicht zu
ermessen vermag, war auch die Gefahr einer
Brandstiftung nicht von vornherein ausgeschlossen.

Der Beklagte hat den Entlastungsbeweis um
so weniger leisten können, als er von der
Anstaltsdirektion noch ausdrücklich auf das von ihm
übernommene Risiko aufmerksam gemacht worden
war.

Die Berufung des Klägers wurde in dem Sinne
begründet erklärt, dass das obergerichtliche Urteil
aufgehoben, die Klage grundsätzlich geschützt
und die Sache zur Festsetzung des Schadens an
das Obergericht zurückgewiesen wurde (Urteil
vom 23. September 1948).

Kurse

Schwei«. Ililfsverband f. Schwererziehbare
Fortbildungskurs für Gärtnermeister

am 7. und 8. März 1949.

Das eidg. Prüfungsreglement für Gärtner hat
soeben seine definitive Fassung erhalten. Damit ist
die endgültige Grundlage geschaffen worden für
die Ausbildungsarbeit unserer Lehrmeister in
diesem Beruf. Um sie mit allen Voraussetzungen
bekanntzumachen, ladet sie die Weiterbildungskommission

unseres Verbandes wieder zu einem Kurs
ein nach folgendem Programm. Er ist so angelegt,
dass zur gegenseitigen Aussprache über alle
Probleme unserer Anstaltstätigkeit reichlich Gelegenheit

besteht.

Kcehb fragen
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Montag, 7. März 1949:

09.15 Sammlung beim Bahnhof Dietlikon (Linie
Zürich—Winterthur). Besichtigung der
Rosenkulturen Häni Dietlikon.

11.15 Autofahrt nach Geerlisberg bei Kloten.
12.00 Mittagessen im Restaurant Geerlisburg.
13.30 Referat von Herrn Ing. Egli (Biga): Allge¬

meines über die Lehrlingsprüfung.
15.00 Herr Rey, Immensee: Arbeitsprüfung und

Bewertung im Gemüsebau.
16.30 Herr Ruetz, Brüttisellen: Arbeitsprüfung

und Bewertung beim Blumengärtner.
18.30 Nachtessen. Anschliessend Filmdemonstra¬

tionen (Mauser, Maag, Holland, Wädenswil).
Uebernachten in der Geerlisburg in
Zweierzimmern.

Dienstag, 8. März 1949:

07.30 Morgensessen.
08.00 Herr Schweingruber: Die Berufsfreude.
09.00 Herr Schöller: Die Berufskenntnisse beim

Gemüsebau.
10.00 Herr Ruetz: Die Berufskenntnisse beim Blu¬

mengärtner.
11.30 Mittagessen.
13.00 Autofahrt nach Brüttisellen.
13.00 Autofahrt nach Brüttisellen. Praktische

Uebungen mit Lehrlingen.
16.00 Zvieri, gestiftet vom Landheim Brüttisel¬

len, anschliessend Führung durch das Heim.
17.00 ca. Schluss des Kurses.

Die Kosten für Essen und Schlafen betrafen
für den ganzen Kurs Fr. 12.— inkl. Trinkgeld, ohne
Getränke.

Anmeldungen an das Landheim Brüttisellen
bis 26. Februar 1949.

Fortbildungskurs für das Personal der bernischen
Erziehungsheime.

Im Auftrage der Kantonalen Armendirektion, veranstaltet

von der Vereinigung bernischer Heimleiter.
Zweite Hälfte:

Kurs A Freitag, den 4. Februar 1949:
Kurs B Freitag, den 18. Februar 1949:

9.15 «Probleme mit schwierigen Kindern», I.Teil:
Herr Dr. Hegg spricht über Beispiele aus seiner
Praxis. — In der Diskussion wird er Fragen
der Kursteilnehmer über Erziehungsprobleme
beantworten. Denkt über schwierige Situationen
im täglichen Leben nach und erzählt, was Ihr
dabei erlebt habt. Alle sollen mitmachen.

14.00 Herr Dr. h. c. Baumgartner, Neuhof, spricht über
«Klippen in der Lebensgemeinschaft desHeimes».
Anschliessend Diskussion.
Diese Vorträge dürften auch die Heimleiter selber

interessieren.

Kurs A Freitag, den 11. Februar 1949:
Kurs B Freitag, den 25. Februar 1949:

9.15 «Probleme mit schwierigen Kindern», II. Teil.
Herr Dr. Hegg spricht über weitere Erfahrungen
aus seiner Praxis.
Diskussion: Beantwortung von Fragen und

Besprechung von Erlebnissen der
Kursteilteilnehmer.

14.00 Spielnachmittag.
Herr Aimé Demole, Bern, ist uns allen bekannt
und wird Altes und Neues aus seinem
unerschöpflichen Schatz hervorzaubern.

Kurslokal für alle 4 Tage: Konferenzsaal der Franz.
Kirche in Bern, Eingang Zeughausgasse.

Reisevergütung, soweit der Kredit reicht für Privat¬
heime, die mehr als Fr. 2.— Bahnauslagen haben
(pro Teilnehmer). Grundlage: Eintragung in die
Präsenzliste.

Mittagsverpflegung für Auswärtige, die gerne in einem
Heim in oder um Bern eingenommen würde:
Interessenten mögen sich jeweilen am Morgen
sofort melden.

Wir bitten die Teilnehmer, für die Diskussion am
Vormittag jeweilen viele Fragen bereit zu halten.

Für die Vereinigung Bern. Heimleiter:
sig. Joh. Bürgi.

Anstalten und Gewerbe
Das gute Verhältnis zwischen den Anstalten und

dem Gewerbe hat eine neue Frucht getragen. Es wurde
nämlich am 17. Dezember 1948 die Paritätische
Kommission für die Anstalten und das Gewerbe geschaffen,
welche die Aufgabe hat, in Freundschaft alle wichtigen
Fragen zu besprechen, die sich aus der gewerblichen
Tätigkeit unserer Anstalten ergeben. Vor allem will
sie bei der gegenseitigen Konkurrenzierung Frieden
stiften, bei Berufslehren und Anlehren in Heimen
Ratschläge geben und Wege mitsuchen für die
Eingliederung von Gebrechlichen im Wirtschaftsleben.
Der Kommission gehören aus Anstaltskreisen an Herr
Buser von der Basler Webstube und Herr Schwein-
gruber von der Schweiz. Stätte für die berufliche
Eingliederung Gebrechlicher. Der Schweizer. Gewerbeverband

ist vertreten durch Herrn Dr. Heitz, Advokat in
Winterthur und Herrn Ingenieur Kriemler in Zürich.
Wenn in den Anstaltswerkstätten irgendwelche
Probleme auftauchen, die zusammenhängen mit den
Beziehungen zu Gewerbetreibenden und die nicht allein
gelöst werden können, dann steht diese Kommission
zur Verfügung und kann durch irgend eines der 4

Mitglieder angerufen und orientiert werden. Sie wird
sich dann der Sache annehmen und gangbare Wege
suchen. Wir hoffen zuversichtlich, dass daraus eine
segensreiche Einrichtung werde.

Totentafel

Frau Selma Baer-Grai, Hausmauer
Erziehungsheim, Mauren (Thurg.).

Kurz nach der Jahreswende ist die Hausmutter der
Erziehungsanstalt Mauren nach langer Krankheit, erst
48jährig, in die Ewigkeit abberufen worden.

Die Verstorbene entstammte einer Lehrersfamilie
und verlebte ihre Jugend in Bettingen (Baselland) und
Marbach im Rheintal, wo ihre Eltern sich als Hauseltern

zweier Anstalten betätigten. Die wohl körperlich
zarte, aber geistig aufgeweckte Tochter wandte sich
ebenfalls dem Erzieherberuf zu und leitete während

61


	Kurse

